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begehren, viel oder wenig, nach gemachtem Vax, auSgewo-

gen und dafür die Gebühr erstattet werde.

4. Auch beym Eyd vcrbotten, weder Käß noch Schmaltz
Vieh oder Rinder über Rhein und See zu verlausten.

5. Mit dem Kaust des Mulchens nicht gesteigert werden.
K. Wegen Heu Kausts halben sol die Gebühr vorgenoh-

men werden.

7. Auf die ässigen Speisen soll gewüsse Maß und
gesetzet werden.

Berichtigungen.
Wir haben S. 143 den H. Altstatthaltcr Meier in Herisau

unter den vorzüglichen Beförderern der Straßen - Correction am

Mauchler genannt. Seither sind wir belehrt worden, daß wir
seinen Vater, gleichen Namens, den verstorbenen Rathsherrn L.

Meier, hätten nennen sollen.

S. 183 wird die Anregung zur Stiftung der Hülfsgesellschaft
in Herisau dem H. Schoch, Schneidermeister, zugeschrieben. Wir
hätten H. Landschreiber Hohl, damals Schullehrer in Herisau,
nennen sollen, wie ganz bestimmt aus einem Aufsatz in den Ver-
Handlungen der appcnzellischen gemeinnützigen Gesellschaft her-
vorgeht.

S. 194 berichteten wir mit einigem Mißtrauen aus dem Amts-
berichte des kleinen Rathes von St. Gallen, daß sich die Heimath-
losen besonders gern am Rhinerberg bei Stein aufhalten. In
Stein weiß man nun so wenig von einem Orte dieses Namens
in der Gemeinde selbst, oder in der innerrohdischcn Umgebung,
daß man daselbst alles Ernstes glaubte, es müsse Stein im Ober«

toggenburg gemeint sein. Unsere Quelle nennt übrigens bestimmt
Stein in Außerrohden.

') 4o. Itiltv ein Mandat, daß wir von Jhro Kapserl. Maj. aller-
gnädigst erhalten. Wöchentlich 13V Sack Korn an Enert Rheini-
schen Märckten einznkauffen. Stoff zu Parallelen.
Jabrgang 1841, S. !N.
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